
Abschrlft

Aktenzeichen: 
s s 374/1s 
14 A 3ß115 AG Sinzig

Landgericht 
Koblen;z

IM NAMEN DES VOLKES 

Urteil

In dem Rechtsstreit

PJoZess bevol I mächtl gte-

- Beklagte und Berufungsklägerin -

gegen

 
 

- Klägerln und Berufungsbeklagte .

Prozesshevo ll mä chtlgtclti Rechtssn\ telt Ulrich Wenning, Godesberger Al- 
lee 90, 53175 Bonn

wegen Forderung 

am LandgerichtZivilkamrirrer des Landgerichts K urch den Vorsitzenden Richter 

 auf, die Rlchterin am Amtsgerich  und die Richterin am Landgericht 

Grund der mündlichen Verhandlung vom2O.12.2016 für Recht erkannt:

gegen das Urteil dr:s Amtsgerlchts Sinzig vom 18.11.2015.Die Berufung der Beklagten 

A2.14 C 343115, wird zurückgewiesen.

Die Beklagte hat die Kosten des Börufungsvedahrens zu tragen.

genannte Urteil des Amtsgerlchts Sin-Das Urteil lst vorläufig vollstreckbar. Das in Ziffrrr 13_

1^

2.
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_ zlglstohnesicherheltsleistungvorläufigvollstreckbar.

Gründe:

BerufungsurteilsAuf die Gründe des 540 Abs' 1 Satz 1ctie Kammer die nach $wird vezichtet, da 

DarlegungenNrn. 1 und 2 Zpo erforderlichen in das Verrnandlungsprotokoll aufgenommen hat'

el er
Vorsifzender Richter Rlchterin Richterin 

amLandgerichtamAmtsgerichtamLandgericht

Beschluss

für das BerufungsverfahrenDer streitwert wird festgesetzt.auf 1.350,72 €

 

Vorsitzender Rlchter 
am Landgericht

er  
Richterin Richterln 

am Amtsgericht am Landgericht

Verkündet am 2Q'12.20 

i gte

1 6

Justlzbesottäft 
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstalle



)

.'1 
I

Abschrift

Az; 6 S 374/15 
14 G 343115 AG Slnzig

aufsenommerr ir der örrentliphdn 
?;trlflffioilr,ffil?l|;Kobtena

6. Zivilkamrner, am Diens-

Gegenwärtig: 

VorsiEeirder Rlchtar am Land gerlcht  
als Vorsltzender 

Richterin am Landgerlcht 

Richterin am Amtsgericht  

Protokollführers gem.'S 159 Abs. 1 ZPO wurde gbgösehen,Von dsr Zuzlehung eines

:'
ln dem Rechtsstreit

Pro*qssbevol I mäehtlgte :

gegen

- Beklagte.und Berufungsklägerin -

 

P rb --essbevp llmä chli gtef :-

'wegen Forderung

Rechtsanlva lt Ul rich We nni ng, Godesberge r Al- 
lee 90, 53'175 Bonn

\\l

Protokoll
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erscheinen bei Aufruf der Sache:

'Für dle Beklagte und Beruft.rngsklägärin ervollmacht ftlr Rechtsanwälte 

,

für die Klägerin und Berufungsbeklagte Rechtsanwalt Werrning.

Es wird festgestellt; dass dle Formalien der Berufung in Ordnung slnd.

Der Sach- und Streitstand wird mit den Paftelvertretem erörtert

Rechtseinwältin stellt dle Anträge aus der Berufungsbegründung vom 26.02.2016 (Blatt

172 der Akte).

Rechtsanwalt Wennlng beantragt Zurückweisung der Borufung. 

Die Kammer nimmt Bezug auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil.

Sio erteilt folgende Hlnwelse zur Sach- und Rechtslage; 

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist das Urteil dos Amtsgerlchts Slnzig nicht grob rechts- 

fehlerhaft, sohdern lm Gegenteit niont zu beanstanden, $o dass dle Berufung kelnen Erfolg ha- 

ben kann, Hiezu ist in der Relhenfolge der Nummerlerung der Berufungsbegründung (ltl.)wie

folO! auszV.führen:

1,

Die Beklagte kann sich vorllegend nicht auf dle Elnrede stütsen, dle Klägeririhabe lhre Mieter 

nicht auf eventuelle Schwierigkelten böider Regulierung hingewiesen und sich damit lhnen'ge- 

genüber schadensersatzpfllchtig gemacht. Elne dahingehende Auftlärungspflioht besteht, wenn 

dem Unfallgeschädlgten ein Fahrzeug zu elnem Tarif angeboten wird,'der deutlich über dem Nor- 

maltarif auf dem örtlich relevanten Markt liegt und deshalb die Gefahr bosteht, dass die Haftpflicht. 

versicherung nlcht den voilen Tarif ,übernimmt (BGH NJ\{/ 2006, 2618 ff.). Ein solcher Falt tiegt

- l 
)
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hier schon deshalb nicht vor,'da die Klägerin In beiden Anmletfällen ledlglich den Normaltarif 

nach Schwacke und nicht etwa einen höheren UnfallersaEtarif, zu dem sich die damallge Recht- 

spreohung des BGH verhi6lt, abgerechnet'hat.

2.

Die Erforderlichkeit d6r Anmietdauer von insgesamt24 - [agen
im Schaden st von der 

Beklagten erstmals in der Berufungsbegrtindung substantilert in Zweiful gezogen worden- Diese 

Zweifel sind in dorVerfügung dos Vorsitzenden vom 09. r13.2016 aufgpgriffen worden, werden 

von der Kammer Jedoch nach dem ergänzenden Vortrag dor Klägerin ln der Berufungsenaride- 

rung nicht mehr aufrecht erhalton. Nach den'Ausführungpen im Sehreiben der Reparatunrrrerk- 

05.04,2016, die sich die Klägerin zu eigen genracht hat und von der Beklagten sach-.statt vom 

tich nicht mehr bestritten worden sind,,zeigte slch nach der begonnenen Demontage des Unfall- 

fahrzeuges, bereits am 02.06.2014 eine Beschäfligung des hinter der Stoßstange liegenden Stütz- 

trägers, der sodann : wie'du{ch dle vorgelegten Lieferschelne nachgewiesen - noch am glel- 

chen Tage bel Honda bestellt,.jedoch erst am 29.06.2O1,4geliefert wurde. Vezögerungen auf- 
ron zu Lasten der Beklagten, dle das 

Werkstatt-" und Prognoserlsiko trägt, wie vom Amtsgericht zutreffend ausgeführt wurde. Es war 

dem Unfallgeschädigten nicht zumutbar, das erst am02.06.2014 angemletete Fahrzeug kurz da- 

nach wieder zurückzugeben,,um nach elner Behelfsreparatur zunächst wleder mit dem elgdnen 

Fahzeug welter zu fahren oder aber sich nach elnem möglichenvelse billigerem Mletwagen zu 

erkundigen, Der damit verbundene doppelte Fahaeugwechsel bedeutet einen nlcht unerhebli- 

chen Zeitaufwand, Vor allem stand jedoch im Zweifel nlcht fes( wann das benötigte Ersetzteil 

werkseitig jeliefert werden würde, so dass keine eindeutlgen zeitlichen Dlspositionen für den Un- 

fällgeschäd lgten möglich ware,n. 

Entgegen der AufFa  der Beklagten ist der.ergänzte Sachvortrag der Klägerin zur Ausfalldau- 

er im Schadensf  auch nicht als verspätet zurüclczuweisen, da er erstmals auf die fnso- 
weit

jgfzt substantiiorten Einwendungen der Beklagton in der Berufungsbegründung drforderlich 

wurde.

3.

Ein Widerspruch zu der dem Llrtell des,OLG Koblenz vorn 02.02.2015 - 12U 925113 - zugruhde

I

t
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liegenden Rechtsaufbssung besteht nicht. Denn das Arntsgericht hat mlt zutreffender Begrtin- 

<jung, auf dle dle Kammer Bezug nimmt, angenommen, dasg die Schwacke-Lllte aufgrund der

,in ers[er Instanz vorgelegtqn lnternetvergleichsangebote nicht als geeignete Schätzungsgrundla- 

ge erschtittert worden ist ($ 2E7 ZPO) und slch damlt lrr Rahmen der'Rechtsprechung des 

BGH (inshesondere Urteil vom 18.12.2012, Vl ZR 316/11) gehalten. Dle präsentierten Vergleichs- 

angebote von AVIS ln Bonn gind schon deshalb nlcht hirreichend ve.rgleichbar, well sie nicht er- 

kennen lassen, dass slg für eine zeittich unbestimmte Mietdauer verfügbar gewesen wären. lm 
Ünrigen vgnileiet die Karnmer auf die gleichlautende,Rer:htsprechung der nunmehr auch in Ver- 

' kehrsunfallberufungsFachen allein zusündlgen 5. Zivilkammer (vgl. z.B.zuleü. Urteile vom 

15.11.2016, 5 S 18116 und 5 S 45/16) und schließt sich lhr ausdrücklich an.

4.

Es kann dahinstshen, ob auch im'schadensfall bei dofi boi einer Anmietung erst zwel 

Wochen nach dem Unfall kelne unfallbedingte Notsituation mehr vorlag, eln Aufschlag von 20o/o 

auf ,den Netto.mletpreis gerechtfertigt gewesen wäre. Dle F.rage stellt sich vorliegend nicht, da 

der Normalpreis nach Schwacke (ohne 2\o/oZuschlag) 2:.610,00 € betrug, während die Klägerin 

lm vorffegenden Rechtsstreit lediglich 2.574,76 € geltencl rnacht. '

I

Rechtsanwäl  biftet um Stellungnahmefrlst zu den Hinweisen.

DIe Kammer weist darauf hin, dass die Hinweise nach Firei Ruffassung keine neuen rechtlichen 

Aspekte darstellen, sondern ledlgtigh die Sichtweise der Kammer. 

/ 

Die Parteivertreter haben Gelegenhbit zur Stellungnahm,e. 

( 

Die Sitzung wlrd kurz unterbrochen,

Nach Wlederelntrltt In dle mündliche Verhandlung wir folgendes Urtoilverkündet;

gggen das Urleil des Amtsgerichts Sinzig vomDie Berufung der Beklagten 

18.11.2015; Aktenzeichen 14 C,343/1 5, wird zurückgewiesen.

Die Beklagte hat die Kosten des Berufungr;verJahrens zu tragen.

'l

2.
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Vorsitzender Richter am Landggricht

 

Richterin 

am Amtsgerlcht

 

Rlchterin , 

arn Amtsg6richt

Justizbeschäftigte 
uhdsbeamtin der,Geschäftsstelle 

zuglelch lüt die Richtigkeit,und Vollständig- 
keit der [lbertragung vom Tonträger. 

Der Tontdger wird frühestens 1 Monat 
nach Zugang des Protokolls gelöscht,'

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, Das in Ziffer 1. genannte Urteil des Amtsge. 

richts Sinzig ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar,

Gründe:.' :

Auf die Gründe des Berufungsurteils wird vezichtet, darrJie Kammer die nach S 540 Abs, 1 Satz 

1 Nr. 1, und 2 ZPO erforderlichen Darlegungen irr das Veirhandlungsprotokoll aufgenommen hat.

 

Vors. Richter 

am Landgericht

 

Vors. Richter 

am.Landgericht

a 

. Richterin 

am Landgericht

 

,Richterin 

am LanOgericnt

Es wird weite1 fo lgende r Besch,l uss verkün det;

Der Streitwert wird für das Berufungsverfahren auf 1,35Cr,72 € festgesetzt.



Schlaqworte Urteilsdatenbank

:r Anmretung außerhalb Öffnungszeiten li Selbstfahrervermietfahrzeug 

:i Aufklärungspflrcht Vermteter t ' 

t

Zeugengeld

Pauschaler Aufschlag für Unfallersatz i-i Grobe Fahrlässigkeit 

I I Direktvermitilung i' Polizeiklausel

, : EE Eigenersparnis-Abzug r schadenmrnderungspflicht

t Erkundrgungspflicht lr WettbewerbsrechU-verstoß

: , Geringfügigkeitsgrenze (gefahrene km) I I Zustellung/Abholung 

:r Zusatzfahre, i. winterreifen

X Schwacke-Mietpreisspregel r Navigatlon 

X Fraunhofer-Mietpreisspiegel Automatik

^.,r^^h+^h AnhängerkuPPlung
uutdut tLgrl 

t Mietwagendauer Fahrschulausrüstung

i- RechtsanwaltsKosten r-l Mittelwert Fraunhofer-Schwacke 

: Zugänglichkert i Unfallersatztarif 

ngHaftungsred uzieru ngA/ersicheru Anspruchsgru nd 

Bestimmtheit derAktivlegitimatron / RDG / Ii Sonstiges 

Abtretung
ü Internetangebote


